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Uwe Schirmer

Rat
Der Rat als dem Fs.en nahe stehender Per-

sonenkreis, der bei polit. Entscheidungen kon-
sultiert werden konnte oder mußte, hat seinen
Ursprung in der lehensrechtlichen, auf Gegen-
seitigkeit beruhenden Verpflichtung zu »Rat
und Hilfe«. Ausgehend vom Hof des Kg.s bil-
deten sich seit dem 13. Jh. an allen größeren
Höfen Kreise von mehr oder weniger kontinu-
ierl. präsenten Beratern.

administration

Generell stand vor der Konstituierung fest
konturierter, behördenartiger Ratsgremien die
Herausbildung kleiner Gruppen mit oft wech-
selnder personeller und zahlenmäßiger Zusam-
mensetzung, die vom jeweiligen Herrscher in
bestimmten Fragen als Ratgeber herangezogen
wurden. Zunächst entstammten diese Räte in
der Regel dem regionalen Adel und der Mini-
sterialität.

Deutlich als »der Rat« traten zunächst die
einzelnen »Räte« hervor. Erst mit der zuneh-
menden Residenzbildung der Höfe gewann
auch der jeweilige Rat deutliche Konturen.

Der Rat als wichtigste Institution am Hof bil-
dete den Mittelpunkt von Regierung und Ver-
waltung und war auch der Kanzlei übergeord-
net.

Nicht immer einfach ist der Nachweis der
Mitwirkung des Rates bei polit. Entscheidun-
gen. Hinweise geben in Urk.n gebrauchte For-
mulierungen wie »nach Rat unseres Rates«. Die
Entstehung eines engeren Beraterkreises um
den Fs.en kann zudem durch den Vergleich der
Itinerare und Zeugenlisten bei Beurkundungen
bspw. von Kaufverträgen oder lehensrechtl.
Vorgängen ermittelt werden.

Undeutlich ist häufig die Trennlinie zw. dem
größeren Gremium, dem Hofrat und dem en-
geren Beratungsgremium des Fs.en, das Be-
zeichnungen wie »geschworener Rat«, »gemei-
ner« oder »geheimer« Rat trug.

In der Regel gehörten ihm die wichtigsten
Hofbeamten, Hofmeister, Kammermeister, der
Kanzler und evtl. der eine oder andere ständige
Rat ohne Hofamt an. Da der Verleihung des Rats-
titels durch den Landesherren ganz unterschiedl.
Motive zugrunde gelegen haben konnten – dazu
gehören ehrenhafte Auszeichnungen oder die
Stärkung polit. Bindungen durch die Rats-Er-
nennungbenachbarteroderverwandterFs.enbis
hin zur Dokumentation von Bündnissen oder
Waffenhilfe –, werden nicht alle Träger des Rats-
titels tatsächl. als Gremium zusammengetreten
sein und klar definierte Funktionen wahrgenom-
men haben. Die regionale und soziale Herkunft
der Rats-Mitglieder kann Auskunft über die Ein-
flußsphäre der Landesherren geben.

Insbes. in Zeiten ungeregelter Nachfolge
nach dem Tod eines Herrschers konnte der Rat
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bzw. konnten die Räte großen polit. Einfluß er-
langen und die polit. Richtung vorgeben.

Ein Ratseid wird die Regel gewesen sein, Er-
nennungen und Ratsbesoldung werden aller-
dings erst langsam deutlicher. Wahrscheinl. er-
folgte die Bestellung zum Rat in vielen Fällen
mündl., ohne Beurkundung.

Zw. den Territorien sind erhebl. Unterschie-
de in Bezug auf Größe und soziale Zusammen-
setzung der Ratsgremien zu beobachten. Ins-
bes. Häufigkeit und Dauer der Indienstnahme
gelehrter Räte variierte stark zw. ständig am Hof
weilenden Fachleuten und gelegentl. herange-
zogenen Experten, die noch für andere Herren
tätig waren (»Räte von Haus aus«).

Zu den Aufgaben des engeren Beraterkreises
um den Fs.en gehörte die Vermittlung und Ga-
rantie von Haus- und Teilungsverträgen wie
auch die Funktion als Gerichtsforum mit dem
Fs.en als Richter. Ein zentrales Tätigkeitsfeld
des Rates bildete neben der Erstellung von Gut-
achten die Entsendung seiner Mitglieder zu di-
plomat. Missionen an andere Fürstenhöfe oder
auf regionale bzw. reichsweite Versammlun-
gen.

Räte fungierten als Schiedsrichter in Kon-
flikten ihrer Dienstherren mit anderen Landes-
herren und wirkten an finanzpolit. Entschei-
dungen mit. In den österr. Ländern war Ende
des 14. Jh.s der Rat bspw. in die Administrie-
rung der außerordentl. Steuern eingebunden,
Mitglieder des Rates bildeten die Kontrollkom-
missionen, die die Rechnungsberichte der lan-
desfsl. Amtleute entgegennahmen und prüften.

Hier deutet sich die doppelte Bedeutung die-
ses Gremiums sowohl als Beratungsinstanz für
den Fs.en wie auch als Vertretung der Interessen
der Landschaft an, was v. a. in Hinblick auf die
adligen Angehörigen des Hofrates galt.

Eine kontinuierl. Aufteilung nach Ressorts
gab es in den Räten vor dem 16. Jh. noch nicht.
Oft wurden ident. Titel (»Rat und Diener«) für
unterschiedl. Funktionen verwendet.

Die Versorgung der Mitglieder des Rates va-
riierte je nach sozialem Stand, Funktion und
Ausbildung und konnte in Form von Jahrgel-
dern, Lehen, Ämtern oder Pfründen erfolgen
bzw. mehrere dieser Möglichkeiten umfassen.

1200–1450 In Bayern-Landshut bspw. rei-

chen die Anfänge des Rates als Beratungsgre-
mium bis in das 13. Jh. zurück. In der ersten
Phase war der Hzg. gegenüber seinen Ratge-
bern noch relativ ungebunden. Die Landstände
erwirkten das verbriefte Recht der Beteiligung
an der hzgl. Regierung und brachten ihren Ein-
fluß im hzgl. Rat zur Geltung, indem sie Ein-
fluß auf die Ernennung der Räte nahmen.

In der niederbayer. Hofordnung von 1294
wird zw. »täglichen Räten« und den »Räten von
Hause aus« unterschieden. Während der Rat
sich im 14. Jh. zum Organ des Landes, erst in
zweiter Linie des Landesherrn konstituierte,
ging der landständ. Einfluß im 15. Jh. allmähl.
zurück. Erkennbar ist das Bemühen des Lan-
desherrn um möglichst große Entscheidungs-
freiheit und Selbständigkeit bei der Besetzung
des Rates. Die Zusammensetzung, die nicht
erbrechtl. fixiert war, blieb ein Streitpunkt zw.
Landesherrn und Landständen bis ins 16. Jh.

1450–1550 Die durch die Rezeption des
röm. Rechts bedingte vermehrte Inanspruch-
nahme gelehrter Räte seit der zweiten Hälfte des
15. Jh.s machte auch die Differenzierung zw.
vorwiegend sozial berechtigten Ratsmitgliedern
»von Hause aus« und den akadem. ausgebilde-
ten bürgerl. Fachleuten deutlicher, das Bera-
tungsmonopol des Adels wurde gebrochen. Al-
lerdings verfügten zunehmend auch Adlige
über jurist. Ausbildungen, so daß die in einigen
Hofordnungen festgelegte Parität zw. Adligen
einerseits und (bürgerl.) Gelehrten andererseits
in den Ratsgremien recht theoret. erscheint.

Die zunehmende Residenzenbildung der
Höfe im 16. Jh. und der Erlaß von Hof- und Lan-
desordnungen führte zu einer institutionellen
Verfestigung der engeren Ratsgremien, ein Vor-
gang der durch den Einfluß der Reformation
und ihre polit. Folgen noch gefördert wurde.
Auf Reichsebene finden sich unter Maximilian I.
erste Spuren eines »Geheimen Rates«, die erste
bekannte Hofratsordnung stammt von 1497/
98. In den Territorien ist vermehrt seit den
1520er Jahren die Verabschiedung von Ratsord-
nungen zu konstatieren, in denen regelmäßig,
häufig tägl., zusammentretende Gremien mit
kollegialer Struktur und geregeltem Vorsitz be-
schrieben werden. Die Aufgaben waren nach
wie vor recht umfassend auf jurisdiktionelle und
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administrative Bereiche bezogen (hendel, sachen
und gescheften). In wichtigen Fragen beanspruch-
ten die Landesherren umfassende Information
und behielten sich die letzte Entscheidung vor.

Der Ausbau von Landesuniversitäten förder-
te zum einen die regionale Ausbildung der spä-
teren Beamtenschaft, zum anderen ermöglichte
er die Heranziehung des Lehrpersonals zu un-
terschiedl. Ratstätigkeiten.

1550–1650 Im Verlauf des späten 16. und
des 17. Jh.s gelangte die Behördenbildung in
den Territorien allmähl. zum Abschluß. Die
Grenzen zw. adligen und gelehrten Räten wur-
den immer fließender, da zunehmend Adlige
ein jurist. Studium absolviert hatten und sich
gegen bürgerl. »Aufsteiger« abzugrenzen ver-
suchten. In einigen Territorien erhielt der Rat
Nebenräte, die für bestimmte Bereiche wie
Krieg und Frieden zuständig waren. Klarer er-
kennbar wird auch die Entstehung Geheimer
Räte, die von den Fs.en in bes. wichtigen polit.
Angelegenheiten herangezogen wurden und oft
mit ihren engsten Vertrauten besetzt waren.

† Abb. 140, 141

† vgl. auch Farbtafel 5
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Bettina Koch

Kanzlei
Unter Kanzlei versteht man in der Fach-

sprache der Diplomatik ein bei Hofe oder bei
einer sonstigen urkundenausstellenden Insti-
tution angesiedeltes Gremium von sachkundi-
gen Personen, die die Urk.n zu formulieren und
auszufertigen haben.

Der Begriff cancellaria (Kanzlei) ist erst seit
dem späten 12. Jh. in den Quellen nachweisbar.
Wesentl. älter ist die Funktionsbezeichnung
cancellarius (Kanzler), mit der in der Spätantike
der Gerichtsdiener bezeichnet wurde, abgeleitet
von cancelli (Schranken des Gerichts). Im fränk.
Reich wird unter cancellarius bereits der Gerichts-
oder Grafschaftsschreiber verstanden. Seit ka-
roling. Zeit war es die Aufgabe der Hofkapläne,
die Urk. der fränk. Kg.e auszustellen, an ihrer
Spitze der archicapellanus, der auch unter den Be-
zeichnungen archinotarius, protonotarius, summus
notarius, aber auch cancellarius begegnet. Im
Deutschen Reich hat seit Otto I. das Amt des
Kanzlers feste Gestalt gewonnen; dieser rekog-
nosziert (bestätigt) an Stelle des Erzkanzlers die
Königsurkunde. Die Funktion der Erzkanzler
(Ebf. von Mainz, Köln und Trier) war vorwie-
gend polit. Natur und kann hier außer Betracht
bleiben. Die Kanzler, traditionell stets Ange-
hörige des geistl. Standes, waren enge Vertraute
des Kg.s und wurden oft für polit.-diplomat.
Aufgaben herangezogen. Nach kgl., seltener
nach päpstl. Vorbild entstehen bei allen geist-
lichen, und mit zeitl. Verzug auch bei allen
weltl. Fs.en, später auch bei allen Kl.n, Städten
und Märkten eigene Kanzleien, deren Haupt-
aufgabe es ist, die Urk.n auszustellen.

1250–1450 Zwingende Voraussetzung für
die Bildung einer eigenen Kanzlei ist das Ent-
stehen einer eigenen Urkundenfertigung, die so
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Abb. 140: Übergabe des 
Vertrages von St. Omer vom 
9. Mai 1469, Herzog Sigmund 
verpfändet Karl dem Kühnen 
das österreichische Elsaß, 
die vier Waldstädte und den 
Schwarzwald; hinter Sigmund 
ein Marschall mit Stab und 
Beutelbuch, hinter Karl 
der Oberstkämmerer mit 
gezo genem Barett, nach: 
Luzerner Chronik des Diebold 
Schilling d. J., 1513, Zentral-
bibliothek Luzern (ehemals 
Burgerbibliothek), fol. 76b.

Abb. 141: Der Weißkunig 
im Kreis der Räte und Haupt-
leute. Holzschnitt Hans 
Burgkmairs d.Ä., nach: 
Der Weiß Kunig. Eine Erzeh-
lung von den Thaten Kaiser 
Maximilian des Ersten von 
Marx Treitzsaurwein auf 
dessen Angeben zusammen-
getragen, nebst den von 
Hannsen Burgmair dazu 
verfertigten Holzschnitten, 
Wien 1775. ND mit einem 
Kommentar von Christa-
Maria Dreis siger, Wein-
heim 1985, Abb. 137, nach 
dem Exemplar der Sächsi-
schen Landesbibliothek – 
Staats- und Universitätsbiblio-
thek Dresden und dem dort 
befi ndlichen Kon volut der 
Holzschnitte zum Weißkunig.




